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An das  

Österreichischer Seniorenrat 
(Bundesaltenrat Österreichs) 

Sperrgasse 8-10/III, 1150 Wien 

GESCHÄFTSSTELLE 
DER SENIORENKURIE DES BUNDESSENIORENBEIRATES 

BEIM BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT, SOZIALES 
UND KONSUMENTENSCHUTZ 

Tel. 01/892 34 65       Fax 01/892 34 65-24 
kontakt@seniorenrat.at   http://www.seniorenrat.at 

Bundesministerium für Gesundheit 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 
 
 
 
 

Wien, am 25.3.2011 
 
 
 
Zu GZ:  BMG-92601/0001-II/A/4/2011 
Betreff:  Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über Krankenanstalten 
 und Kuranstalten geändert wird; 
 Stellungnahme 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Der Österreichische Seniorenrat, zugleich auch die Seniorenkurie des 
Bundesseniorenbeirates beim BM für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 
nehmen zum vorliegenden Entwurf wie folgt Stellung: 
 
Mit dieser Novelle werden auch Vertreter der Seniorinnen und Senioren als 
wachsende Zielgruppe für den Einsatz von Medikamenten und Medizinprodukten in 
die Ethikkommission der Krankenanstalten entsandt werden können. Mit der 
Erweiterung der Ethikkommission wird nicht nur der demografischen Entwicklung 
Rechnung getragen, sondern auch das Vertrauen in der Öffentlichkeit, insbesondere 
der älteren Generation, in die klinische Forschung gestärkt. Der Österreichische 
Seniorenrat begrüßt und unterstützt daher ausdrücklich diese Regelung in der 
Novelle. 
 
Wunschgemäß übermitteln wir Ihnen die Stellungnahme elektronisch und bringen 
diese dem Präsidium des Nationalrates ebenso im elektronischen Wege zur 
Kenntnis. 
 
 
 
 

Präs NR a.D. Dr. Andreas Khol 
Präsident 

BM a.D. Karl Blecha 
Präsident 
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